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igitur” Anfang des Kanons, weıl das Übergehen eines Teiles
Ges Kanons jel schwerer rechtfertigen ıst qals das eines Teıiles
VOoLr dem Kanon. In dem VOINl den ubrıken vorgesehenen
Fall einer nochmalıgen Konsekratıon handelt sich eben nıcht

ein pfer, sondern eine completio sacrıficl, für dıe
der anon nıcht eın zweıtes Mal innerhal desselben pfers g.-etie: werden muß.

Die zweıte Möglichkei eıner abgekürzten Bination ware  Zn
die, daß der Zelehrans ach der andlung es andere über-

Dadurch würdeschlägt un sofort Zzur Kommuniton übergeht.
nach qaußen nıchts auffallilen un keine Verzögerung entstehen.

{)Iie ubrıken (De defectibus A, zennen NU.  — einen einzıgen
Fall, ach der andiun gleich dıe Kommunlon folgen annn
3 i1meatur INCUTFSUS hostium, vel alluvionıs, vel ruma locı ubı
celebratur. Das el unmittelbare Todesgefahr TO. ware  a
e erlaubt, dıe esse in der Weise abzukurzen. Eın anderer
TUN! ann er nicht SÜULC.  ältıg se1in. Daraus Olgt, daß auch
In unserem eine derartig ‚„verkürzte Binationsmesse‘‘ durch
niıichts gerechtfertigt ware.  e Und selbst eın großes scandalum oder
ein IncCoMmmOdum ist einer Todesgefahr nicht gleichzusetzen.

Der Pfarrer hat also qauf jeden Fall unrichtig gehandelt. Die
Gültigkeit seliner Konsekration steht nicht solut fest Dreı Vel-
schledene Auswege sınd möglıch Der viıerte Weg ist NnU:  — in der
unter beschriebenen W eıse untier O;  anz besonderen Voraus-
eizungen angbar.

St Pölten. Dr Franz K önigl
(Kın unglückliches YTestament.) Einem Tzt War VOL längerer

eıt die Gattin estorben. SIie hatte ıhm ihr Vermögen unter der
Hedingung vermacht, daß nicht wieder heirate. Nun verlangt
aber der Beichtvater Wiıederverheiratung des ÄArztes, weiıl nıcht
die sıttliche 120 einem reinen ledigen en aufbringt.
AÄnderseits hat das Vermögen seliner Tau unbedingt seliner
Kxistenz nötig. Was hat u miıt dem Vermögen geschehen?

1estamente miıt der schriftlichen Klausel, die Vermögenszu-
wendung 1m Todesfale solle L1ULTE unter der Bedingung des icht-
unreder-Heiratens Gültigkeit aben, werden öfters gemacht Man
Zann S1e auch nıcht beanstanden, WEenNnn s1e in ordnungsgemäßerorIm emacht worden sınd. Es handelt sich In dem U1l
einen Vertrag, dessen Gültigkeit VO  b einer Bedingung abhängıg
emacht ıst Allgemein gesprochen, ann INa  } s1e  Ag auch VOoO
moraltheologischen Standpunkt aus nicht für verwertlich halten,
weıl S1e WOoO. ın den meilisten Fällen vernunftig motiıvilert nd
oOhne Trößere Schwierigkeit durchführbar ıst Darum hat eine
Solche Kinschränkung VOT dem weltlichen ec. iındende Tra
Wenn das Testament ANSCHOMM wIird, un verpflichtet vVvon da



de Motiv der Tauschgerechtigkeit. In diesem Falle 1ele
em Arzte doch noch SCIMN Pflichtteil Unter Pflichtteil versteht
INa  en das,' W as der uüberlebende Gatte bekommen hat, WEn

ihn das Testament enterbt oder das ihm testamentarısch
DieserVermachte der nötigen orm un Frıst ausschlägt.

1C  el beträgt dıe Hälfte des gesetzlichen TDte1ils Unter SC-
setzlichem Erbteil versteht 119  w das, wWasSs dem Überlebenden Z

WE eın Testament vorlıe Sınd keine Kınder da, hbe-
kommt der Mann als gesetzlichen Erbteil dıe Hälfte des ach-
lasses. ETr bekommt e1in Vıertel WeNnn Kınder da sınd Und der
SANZE Nachlaß steht ıhm Z Wl keine Eltern, Geschwister oder
deren Kinder un Großeltern da sind uUur: sıch entigegen der

als iıhm rechtlıchschriftlichen Klausel mehr verschaffen,
stände, dann wurde sıch schwer dıe Tugend der Ge-
rechtigkeıt verfehlen und machte sıch den anderen en SESECN-
ber restitutionspflichtig.

Anders hlegen die inge
Wenn die Klausel 1Ur INUNM:  IC emacht worden ist. ine

mündliche Bedingung bindet weltlichen ec nıcht und
darum ann VOT em weltlichen ec. der ann frel ber den
gesetzlichen Erbteil verfügen. nıcht die Ge-
Trechtl  eıt Wenn den ıllen Se1INeTr Gattin handelt ET
macht sıiıch auch nıcht gegenüber den anderen en restitutions-
pflichtig

Damiıt ist aber nıcht gesagt daß keiner Weise die
Ar Beachtung der undlıchen Klausel gebunden WAarTe. Er hat SEINSI

Gattin versprochen sich nıcht wıeder verheiraten. araufhın
hat S1C ıhm iıhr Vermögen vermacht Nur untier der Bedingung,
daß nıcht ZU. zweıten ale heıiratet soll ihr Vermögen be-
kommen. Es WAaTIe ler zunächst untersuchen, welcher Art das
gemachte Versprechen WAarL. Denn nıicht alle Versprechen bınden

der eiıchen Art
Nımmt INa  w dıe Versprechen SCW Nlıchen eben, ann

sınd für gewöhnlich keine sirengen Abmachungen Ooder Ver-
irage, sondern oft 1U Vorsätze, eELIWwWAS tun ich
komme heute en mal vorbel. Nach dem Sprachgebrauch 16€;
1er eın formelles Versprechen NVOLI:; das aus dem Motiv der
Strengen Gerechtigkeit an Es dächte auch nıemand daran,
Schadenersatz verlangen, WeN das Versprechen nıcht SC-
halten wırd oder dadurch ec111 achnıte1l entsteht Das Versprechen
wird selbst VO  — den beiden Partnern praktisch als Vorsatz SC
wertet un nıcht als mehr. Läge ein formelles Versprechen VOT,
das mohvo jJustitiae verpflichtete, dann muüßte das klarer nd
deutlicher ausgedrückt werden.

Es könnte aber auch einNn wirkliches Versprechen vorhegen.
Selbst annn dächte iIinNan für gewöhnlich nıcht daran, sıch ıunter



dem Motiv der Gerec igkeit Zu verpflichfen, So daß man
für den chaden haftete, den der andere Urc. Nichteinhalt
des Versprechens hätte Man unterstellt ohne weiıteres eine leich
tere ındung, INa  > en die Ehrenhaftigkeit des anderen
Er SscChulde sich selbst, ein Versprechen halten Eın Mann.
eın Wort. Entsprechend der Charakterfestigkeit un sıttlichen
Lauterkeit des Versprechenden ann - qauf die Ausführung
des Versprechens rechnen. ehr Gewähr un Sicherheit ist n1ıcC
vorhanden.

ht

Trst WEeNn eine Törmliche Verpflichtung sl motivo Justitiae
eingegangen wurde, die qusdrucklich ausgesprochen oder aUuUs Stil
un!: Zusammenhang oder Umständen ersic.  iıch ist, ist einer
rechtlich ebunden, Sein Versprechen halten und für chaden-
ersatz SOTSECN.

Soll 18388 für eın JTestament diese letzte Form des Verspre-
chens wırksam werden, INUu notwendig Schrı  ıch gemacht
und VO  en den en ANSCHOMM Se1IN, weıl 1ler das Naturrecht
uUrc das Zivilrecht Lestgelegt worden ist Deshalb kommt
S1IE in uNnserem nıcht ın rage Anderseits 1eg ın
uUunNnseTrem Falle auch mehr als eın reıiner Vorsatz VOT. Denn offen-
sıchtlich WAar der Tau wırklic. darum Zu tun, alleın dıe 1€e€
des Mannes ehalten aiIiur vermachte sS1e ihm ıhr Vermögen.

Deshalb olg aus dem esagten: der Arzt ist 1 Gewissen VeCL-pflichtet, sich eın Versprechen nalten un unverheiratet
leıben, WenNnn in den Besıtz des gesetzlichen TD{teils kom-

Inhen und sich iıcht mıiıt dem 1C.  el begnügen ıll Heiratet
darum ZU zweıten Male un Jleıtet dıe zweıte Hälfte seilines

gesetzlichen Erbteils nıcht die anderen en weıter, dann
sundigt durch Unitreue 1— 11 d. un! qad 1) Er hat seın
Versprechen nıcht ehalten. Restitutionspflichtig iıst aber nıcht

Es 1ıst aber och eine andere Möglichkeit beachten. ESs
ist nicht geSsagt, daß eine Bedingung Ntier allen Umständen e1in-
gehalten Wwerden mu Denn eine Bedingung ann ZUTE eit des
Vertragsschlusses unmöglich oder sıttlich nıicht einwandfrei se1in.
Sie annn auch durch die Entwicklun der Umstände werden.Was dann?

Allgemein ann INa Verträge un Bedingungen bin-
den S W1e die ertragschließenden wollen Nichtsdestowenigergıbt es doch 1m einzelnen Bedingungen, dıe ihrer Natur achkeine bindende Ta en oder S1e wieder verliıeren. Hiıerkämen die unmöglıchen oder unsittlichen Bedingungen in rage,die entweder von nIiIan an ‘SQ sınd oder durqh die Entwicklungder IN wurden.

Man S  o  eht nämlich VO.  e dem Standpunkt AUS, eın vernüunf{tiger S aMensch könne ım Ernst nıchts Unmögliches Zu Gegenstandseines Wollens machen. Darum gelten VO  e} vorneherein Verein-



118118  _ Pastoralfälle.  barungen unter unmöglichen Bédingizngen als bedingungslos -ge-  macht. Wollte aber einer trotz allem eine solche Bedingung zur  conditio sine qua non seines Vertrages machen, dann käme über-  haupt kein Vertrag zustande wegen der Bedingung, die sich nie-  mals verwirklichen kann.  Ähnlich unmöglich ist eine unsittliche Bedingung. Denn eine  rechtliche Verpflichtung zu etwas Unsittlichem gibt es nicht. Die  rechtliche Bindung soll mir helfen, mein Lebensziel zu erreichen.  Sie soll mir ein Hilfsmittel zur Tugend und Heiligkeit werden,  aber keine Führerin zur Sünde und zum Laster. Unsittliche Hand-  lungen führen nicht zu meinem Lebensziel. Darum tragen Ver-  träge zu unsittlichem Tun naturrechtlich keine Verpflichtung in  sich (Alf. IIT, 712).  Wenn nun aber die Verträge nicht kraft des schlechten  Gegenstandes innerlich haltlos werden, sondern nur von außen  her an eine unsittliche Bedingung gebunden sind, was dann?  Wurde die Bedingung wirklich als conditio sine qua non mit-  gewollt, dann ist der ganze Vertrag hinfällig. Haben die Ver:  tragschließenden aber eigentlich nur den Vertrag im Auge ge-  habt und die Bedingung an zweiter Stelle gewollt, dann gilt für  positive unsittliche Bedingungen: Der Vertrag hat seine Rechts-  kıaft und die Bedingung gilt als nicht hinzugesetzt. Für negative,  d. h. für solche, die ein Nicht-Tun auftragen, gilt: Sie gelten als  erfüllt. Der Vertrag bindet so, als wären die Kontrahenten ihren  Verpflichtungen durch die Bedingungen nachgekommen.  Auf unseren Fall angewandt, müßte man sagen: Die Frau  möchte die Liebe ihres Mannes ausschließlich besitzen. Sie gibt  ihm darum ihr Vermögen unter der Bedingung, daß er nicht  wieder heiratet. Das ist eine in sich verständliche Tat, besonders,  wenn das Eheleben glücklich war. Mann und Frau gehen in der  Ehe eine Verbindung ein, die ein so großes Vertrauen in den  Partner bedeutet und eine solche Hingabe der Persönlichkeit  an den anderen ist, daß die Verbindung ihrer Natur nach unauf-  Jöslich wird. Beide gehören durch diese restlose Hingabe unzer-  trennlich zueinander. Da wird es verständlich, wenn sich. die  Frau die Liebe des Mannes nach ihrem Tode sichern und sie  durch ein äußeres Mittel befestigen will. Die Ehelosigkeit ist  auch an sich sittlich gut. Denn der heilige Paulus schreibt den  Korinthern: „Es ist besser für die Menschen, sich mit dem Weibe  nicht einzulassen‘“ (1 Kor 7, 1). Das Motiv der Frau ist auch  sittlich einwandfrei. Darum wäre grundsätzlich gegen eine solche  Bedingung nichts einzuwenden, wollte man ein Testament davon  abhängig machen.  Mit dem Tode der Frau ändert sich aber in unserem Fall  die Lage insofern, als die Ehelosigkeit für den Mann gefährlich  wzrd Soll er in den versghiedenen Gelegenheiten zur Sünde stand-Pastoralfälle.

barungen unier unmöglichen Bedingungen als bedingungslos - ge-
macht Wollte aber einer TOTZ em eine solche Bedingung ZUE

conditıio SIne qua 1O  — sSe1INES Vertrages machen, annn ame  J Der-
aup eın Vertrag zustande der Bedingung, dıe sıch nıe-
mals verwirklichen ann.

Ähnlich unmöglich ist eine unsittliche Bedingung. Denn eine
rechtliche Verpflichtung eLiwas Unsittlichem gıbt es nıcht. Dıie
rechtliche Bındung soll MIr helfen, meın Lebensziel erreichen.
Sie soll mır  e eın Hılfsmuttel ZULF Tugend un Heiligkeıt werden,
aber keine Führerin ur un und Z Laster. Unsittliche and-
Jungen führen nıcht meinem Lebensziel. Darum tragen Ver-
rage unsittlichem 1un naturrechtlich keine Verpflichtung ıIn
sıch (ALf LIL, 742)

Wenn 1U aber die erträge nıcht Ta des schlechten
Gegenstandes innerlich haltlos werden, sondern 1LUFr VO  o qußen
her eine unsıttliche Bedingung gebunden sınd, W as dann?
ur dıe Bedingung WIT  1C. qals conditio sSıne JUa 11OI1 mıt-
ewollt, ann ist der Vertrag hınfällig. en die Ver
tragschlıeßenden aber eigentlich 1Ur den Vertrag 1m Auge SE-
hubt und cdie Bedingung zweiıter Stelle ewollt, ann gilt für
posiıtive unsıttliche Bedingungen: Der Vertrag hat seine Rechts-
kıaflit und die edingung gilt als nıcht hinzugesetzt. Fuür negatıve,

für solche, die 1in icht-Tun auftragen, gilt Sie gelten als
TIULNt. Der Vertrag bindet S als waren die Kontrahenten ihren
Verpflichtungen UrCc. dıe Bedingungen nachgekommen.

Auf uUuNnserTrenN Fall angewandt, muüußte a Die Tau
moöchte dıe 1€. iıhres Mannes AaUSSC.  jeßlich besıtzen. Sie g1Dt
ihm darum ihr Vermögen unter der Bedingung, daß nıicht
wıieder heıiratet. Das ist eine in sich verständliche Tat, besonders,

das elieben glücklich WAar. Mann und TAau gehen in der
LEhe eine Verbindung eIn, die eın großes Vertrauen 1n den
Partner bedeutet un:! eine solche Hıngabe der Persönlichkeıt

den anderen ıst, daß die Verbindung ihrer Natur ach unauf-
Öslich wird. el ehören UrCcC. diese restlose Hingabe ZeI-
trennlich zueinander. Da wıird cSs verständlıch, Wenn sich die
Tau dıe 1€e. des Mannes ach ihrem Tode sichern un: s1e
Urc. en außeres Miıttel befestigen ıll DIie Ehelosigkeit ist
auch sich sıttlich gut Denn der heilige Paulus schreıbt den
Korinthern: „Es ist besser für die Menschen, sıch miıt dem el
nıcht einzulassen‘“‘ (1 Kor 7, 1) Das Motiv der Tau ist aquch
sıttlich einwandf{rei. Darum ware grundsätzlic. eine solche
Bedingung nıchts einzuwenden, wollte a} eın JTestament davon
abhängig machen.

Mıt dem 'Tode der TAau andert sich aber ın unserem Fall
die Lage insofern, als die Ehelosigkeit für den Mannn gefährlich
wird Soll in den versghiedenen Gelegenheiten ZULFC un stand-
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119Oesterle, Katholik oderM e  119  . Oéséérlé‚ I_<*Ä;thgik 'odéf' f£ot;siähi? '  WE  haft bleiben, dann müßte er eine Energie aufbringefi‚ die er er-  fahrungsgemäß nicht hat. Die Ausübung des Berufes wird für  ihn verhältnismäßig oft eine Gelegenheit zur Sünde, der er auch  oft genug zum Opfer fällt und schon gefallen ist. Auf der einen  Seite hat er jetzt die Pflicht, die entsprechenden Mittel anzuwen-  den, um für diese Gelegenheiten gewappnet zu sein. Deshalb  verpflichtet ihn der Beichtvater, wieder zu heiraten, und beruft  sich dabei auf das Wort des heiligen Paulus, das für seinen  Schutzbefohlenen wie für alle gilt, die nicht die sittliche Kraft  und Energie aufbringen zu einem reinen ledigen Leben: „Doch  wegen der Gefahr zur Unzucht soll jeder sein Weib und jedes  Weib ihren Mann besitzen. Der Mann soll dem Weib die ehe-  liche Pflicht leisten und ebenso das Weib. dem Mann‘“ (1 Kor 7,  2 f.). Und im gleichen Brief sagt Paulus noch einmal: „Den Ledi-  gen und Witwen sage ich: Viel besser ist es für sie, wenn sie so  bleiben wie ich. Doch können sie sich nicht enthalten, so sollen  sie heiraten! Denn besser ist heiraten als brennen‘“ (1 Kor 2..8£):  Dadurch wird die Klausel des Testamentes in dem Augenblick  für den Arzt moralisch unmöglich und damit hinfällig, in dem  der Beichtvater ihm rät und ihn sogar dazu verpflichtet, wieder  zu heiraten. Das Testament gilt nun als Vertrag mit einer unsitt-  lichen Bedingung. Weil es sich um eine negative Bedingung han-  delt, gilt sie als erfüllt. Das Testament behält seine Rechtskraft,  auch wenn der Arzt wieder heiratet. Er verfehlt sich in keiner  Weise weder gegen die Gerechtigkeit noch gegen die Treue.  Gleicherweise ist er nicht verpflichtet, auf einen Teil des Ver-  mögens zu verzichten, das er von seiner Frau geerbt hat. ;  Zusammenfassend kann man darum sagen: In unserem kon-  kreten Fall ist die Bedingung, nicht zu heiraten, sittlich nicht  mehr einwandfrei. Daraus folgt: Der Arzt verfehlt sich in keiner  Weise und macht sich auch nicht restitutionspflichtig, wenn er  auf den Rat des Beichtvaters hin wieder heiratet und das ganze  Vermögen der Frau behält, ganz gleich, ob die Bedingung schrift-  lich oder mündlich gemacht war.  Hennef 2/Sieg.  P. Dr Bernh. Ziermann 6. Ss..R.  (Katholik oder Protestant?) Titius wurde 1889 in Ungarn  gehoren; sein Vater war protestantisch, die Mutter katholisch.  Nach den bestehenden Gesetzen von 1868 (Art. 14L 53 8 12)  mußte der Sohn der Konfession des Vaters folgen; die Eltern  hatten kein Recht, vor der Ehe sich über die Erziehung sämt-  licher Kinder in einer anerkannten Konfession zu entschließen.*)  *) Sipos, Enchiridion Juris Canonici  Gesetz von 1894, S 2, Ges.  (ed. 3), p. 556. Erst. das  -Art. 32, gab den Eltern das Recht, eine  Vereinbarung vor der Ehe  zu schließen, daß alle Kinder, der Religion  Il  des einen oder anderen Tei  les folgen sollen (Sipos, 1. c. p. 557; Leske-  cewenfeld, Eherecht der europäischen Staaten, 1904, S. 99).Protestant?R VDE
haft bleiben, annn müßte eiINe Energie aufbringen, dıe er-
ahrungsgemäß nıicht hat Die usübung des Berufes wird für
ın verhälinısmäßig oft eine Gelegenheit ZU.  b unde, der 4U:  ©>  o
oft ZU. pfer un: schon eiallen ist Auf der einen
Seıte hat jetzt die Pflicht, dıe entsprechenden Miıttel 4N ZU WE

den, für diese Gelegenheiten gewappnet se1ın. Deshalb
verpflichtet ihn der Beichtvater, wlieder heiraten, un beruft
sıch el quf das Wort des eiligen Paulus, das für seinen
Schutzbefchlenen w1e für alle gılt, die nıicht die sıttliche Ta
und Energlie aufbringen einem reinen Jedigen en „Doch
wesen der Gefahr ZU  — Unzucht soll jeder sein Weib un: jedes
Weib ihren Mannn besıtzen. Der Mann soll dem Weıb die ehe-
1iC Pflicht eisten un ebenso das Weıh dem Mann  66 (1 KOr {

f.) Und 1m gleichen T1e sagt Paulus och einmal: „Den Ledi-
SCH un Witwen Sase ich 1e1 besser ist es für s1e, WenNnnNn sS1e .
leıben W1€e ich Doch können S1e sıch nıcht enthalten, sollen
SIE heiraten! Denn besser ist heiraten als brennen‘“‘ (1 Kor f f.)

Dadurch wIırd die Klausel des Testamentes 1ın dem Augenblick
für den Tzt moralısch unmöglic. un damıt hınfällig, ın dem
der Beichtvater ıhm rat und ıhn dazu verpf{flichtet, wieder
ZU heiraten. Das Testament gilt Nu als Vertrag mıt einer Uunsıtt-
lichen Bedingung. Weıil sıch eine negatıve Bedingung han-
delt, gılt S1e aqals Tfullt Das Testament behält seine Kechtskraft,
auch WEenNnn der Tzt wıeder heiratet. Er verie. sich in keiner
Weise weder die Gerechtigkeit och die 'TIreue.
Gleicherweise ist nıcht verpiIlichtet, qauf einen Teıl des Ver-
mögens verzıchten, das Vvon seiner Tau geerbt hat

Lusammenfassend ann j darum Sagen: In kon-
kreten YFall ıst die Bedingung, nıcht heıiraten, sittlich nicht
mehr einwandrfrei. Daraus olg Der Yzt vertie. siıch ıIn keiner
Weise und mac sich auch nıcht restitutionspflichtig, WenNnn
auf den Rat des Beichtvaters hın wıeder heiratet und das
Vermögen der TPaıı behält, Sanz gleich, ob die Bedingung chrıft-
iıch oder mundlich emacht WarTl.

Hennef 2/Sieg. Dr Bernh Ziermann Ss
(Katholik oder Protestant?) T’'itius WUurde 1559 1ın Ungarngehoren;: se1lın Vater War protestantisch, die Mutter katholisch

Nach den bestehenden Gesetzen VO 1568 (Art 1, II, 12)mußte der Schn der Konfession des Vaters folgen; die Eltern
hatten eın ec. VOLr der Ehe sich ber dıe Erziehung samıt-
licher Kinder 1n einer anerkannten Konfession ZuUu entschließen.*)

SLDOS, Enchiridion Juris CanoniciGesetz von 1894, Z Ges (ed. 3), 556 rst das
„Art. 3 » gab den Eiltern das Recht, ıneYereipbarung DOr der Ehe schließen, daß alle Kınder. der Religion

1
des einen der anderen Telles folgen sollen SLpos, 997 Leske-vewenfeld, Eherecht der europälischen Staaten, 1904, 99)


